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öffentlich

Lübeck, 07.06.2021

Antrag 

Bearbeitung: Katja Mentz (E-Mail: katja.mentz@luebeck.de Telefon: 122-1067/1068)

FREIE WÄHLER & GAL
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

17.06.2021 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich

Antrag:
Der Bürgermeister wird aufgefordert, mit der schleswig-holsteinischen Landesregierung zu 
vereinbaren, dass kein freigemessener Bauschutt aus AKWs auf der Deponie Niemark abge-
lagert wird, bevor der Streit um die Zuweisung gütlich beendet oder bevor in einem eventuel-
len Rechtsstreit ein abschließendes Urteil gefällt ist.

Begründung:

Das AKW Brunsbüttel wurde in den 1970er Jahren erbaut und im Juni 1976 erstmals ange-
fahren. Zu der Zeit ging man bei deutschen AKWs von einer Laufzeit von ca. 25 Jahren aus. 
Das AKW Brunsbüttel wurde im Juli 2007 heruntergefahren und nicht wieder angefahren.

Der Betreiber - die Kernkraft Brunsbüttel GmbH & Co. OHG - und der Kreis Dithmarschen 
wissen seit 50 Jahren, dass der Rückbau und die Entsorgung des Bauschutts auf sie zu-
kommen werden. Der Betreiber und der Kreis haben in diesen 50 Jahren keine Möglichkeit 
geschaffen, den freigemessenen Bauschutt des AKW zu entsorgen. Ob diese Untätigkeit des 
Betreibers und des Kreises  heute eine Zwangszuweisung des freigemessenen Bauschutts 
mit der rechtlichen Möglichkeit des sofortigen Vollzugs an die Deponie Niemark und andere 
schleswig-hosteinische Deponien durch die Landesregierung rechtfertigt erscheint unver-
hältnismäßig! 

Es ist von der Landesregierung daher zu verlangen, keine Tatsachen zu schaffen, die nicht 
mehr rückgängig gemacht werden können, bevor der Streit beigelegt oder rechtskräftig ent-
schieden ist.

Anlagen:

               Vorsitzende/r
der FREIE WÄHLER & GAL Fraktion


